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VEREINBARUNG
ZWISCHEN DER EUROPAISCHEN UNION
UND DER REPUBLIK ISLAND
ZUR FESTLEGUNG DER MODALITATEN IHRER BETEILIGUNG
AM EUROPAISCHEN UNTERSTUTZUNGSBURO FUR ASYLFRAGEN
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DIE EUROPAISCHE UNION, nachstehend "EU" genannt,

einerseits und

DIE REPUBLIK ISLAND, nachstehend "Island" genannt,

andererseits —

gestiitzt auf Artikel 49 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 439/2010 des Européischen Parlaments
und des Rates vom 19. Mai 2010 zur Einrichtung eines Europidischen Unterstiitzungsbiiros fiir

Asylfragen', nachstehend "Verordnung" genannt,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1) Die Verordnung sieht vor, dass das Européische Unterstiitzungsbiiro fiir Asylfragen,
nachstehend "Unterstlitzungsbiiro" genannt, um seinen Auftrag erfiillen zu konnen, der
Beteiligung von Léndern offen gegeniiber stehen sollte, die mit der EU Abkommen
geschlossen haben, auf deren Grundlage sie das EU-Recht in dem unter die Verordnung
fallenden Bereich iibernommen haben und anwenden, was insbesondere Island, Liechtenstein,

Norwegen und die Schweiz, nachstehend "assoziierte Lander" genannt, betrifft.

! ABI. EU L 132 vom 29.5.2010, S. 11.
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(2) Island hat mit der EU Abkkommen geschlossen, auf deren Grundlage es das EU-Recht in dem
unter diese Verordnung fallenden Bereich ibernommen hat und anwendet, insbesondere das
Ubereinkommen zwischen der Europiischen Gemeinschaft und der Republik Island und dem
Konigreich Norwegen liber die Kriterien und Regelungen zur Bestimmung des zustidndigen
Staates fiir die Priifung eines in einem Mitgliedstaat oder in Island oder Norwegen gestellten

Asylantrags' —

HABEN FOLGENDES VEREINBART:

ARTIKEL 1
Umfang der Beteiligung
Island beteiligt sich zu den in dieser Vereinbarung festgelegten Bedingungen in vollem Umfang an

der Arbeit des Unterstiitzungsbiiros und hat Anspruch auf die in der Verordnung genannten

UnterstiitzungsmafBnahmen des Unterstiitzungsbiiros.

! ABI. EG L 93 vom 3.4.2001, S. 40.
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ARTIKEL 2

Verwaltungsrat

Island ist im Verwaltungsrat des Unterstilitzungsbiiros als Beobachter ohne Stimmrecht vertreten.

ARTIKEL 3
Finanzieller Beitrag
(1) Island leistet einen Jahresbeitrag zu den Einnahmen des Unterstiitzungsbiiros, der sich gemaf3
der Formel im Anhang nach dem Anteil seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) am gesamten BIP aller
beteiligten Staaten berechnet.
(2) Der finanzielle Beitrag gemi3 Absatz 1 fillt ab dem Tag nach Inkrafttreten dieser

Vereinbarung an. Der erste finanzielle Beitrag wird entsprechend der nach Inkrafttreten dieser

Vereinbarung in dem betreffenden Jahr noch verbleibenden Zeitspanne anteilmaBig gekiirzt.
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ARTIKEL 4

Datenschutz

(1) Bei der Anwendung dieser Vereinbarung erfolgt die Datenverarbeitung durch Island gemil3
der Richtlinie 95/46/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum
Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien

Datenverkehr!.

(2) Fiir die Zwecke dieser Vereinbarung findet auf die Verarbeitung personenbezogener Daten
durch das Unterstiitzungsbiiro die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Européischen Parlaments und
des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien

Datenverkehr” Anwendung.

(3) Island beachtet die in der Geschéftsordnung des Verwaltungsrats festgelegten Vorschriften

tiber die Vertraulichkeit der im Besitz des Unterstiitzungsbiiros befindlichen Dokumente.

! ABL EG L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
2 ABL EG L 8 vom 12.1.2001, S. 1.
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ARTIKEL 5

Rechtsstellung

Das Unterstlitzungsbiiro besitzt Rechtspersonlichkeit nach isldndischem Recht und verfiigt in Island

iiber die weitestgehende Rechts- und Geschéftsfiahigkeit, die juristischen Personen nach

isldndischem Recht zuerkannt wird. Es kann insbesondere bewegliches und unbewegliches

Vermogen erwerben und verduBern und ist vor Gericht parteifahig.

ARTIKEL 6

Haftung

Die Haftung des Unterstiitzungsbiiros bestimmt sich nach Artikel 45 Absétze 1, 3 und 5 der

Verordnung.

ARTIKEL 7

Gerichtshof der Européischen Union

Island erkennt die Zustdandigkeit des Gerichtshofs der Européischen Union fiir das

Unterstiitzungsbiiro nach MaB3gabe des Artikels 45 Absitze 2 und 4 der Verordnung an.
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ARTIKEL 8

Personal des Unterstiitzungsbiiros

(1) Im Einklang mit Artikel 38 Absatz 1 und Artikel 49 Absatz 1 der Verordnung gelten fiir
Staatsangehorige Islands, die vom Unterstiitzungsbiiro als Bedienstete eingestellt werden, das Statut
der Beamten und die Beschiftigungsbedingungen fiir die sonstigen Bediensteten der Européischen
Union, die von den Organen der EU einvernehmlich erlassenen Regelungen fiir die Anwendung
dieses Statuts und dieser Beschiftigungsbedingungen sowie die vom Unterstiitzungsbiiro geméaf

Artikel 38 Absatz 2 der Verordnung erlassenen Durchfiihrungsbestimmungen.

(2) Abweichend von Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 82 Absatz 3 Buchstabe a der
Beschiftigungsbedingungen fiir die sonstigen Bediensteten der Europdischen Union kénnen
Staatsangehorige Islands, die im Besitz ihrer vollen staatsbiirgerlichen Rechte sind, nach den vom
Unterstiitzungsbiiro erlassenen Vorschriften fiir die Auswahl und Einstellung von Personal vom

Exekutivdirektor des Unterstiitzungsbiiros auf Vertragsbasis eingestellt werden.

(3) Artikel 38 Absatz 4 der Verordnung gilt entsprechend fiir Staatsangehdrige Islands.

(4) Staatsangehorige Islands konnen jedoch nicht zum Exekutivdirektor des Unterstiitzungsbiiros

ernannt werden.
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ARTIKEL 9
Vorrechte und Befreiungen

Island wendet auf das Unterstiitzungsbiiro und dessen Personal das Protokoll iiber die Vorrechte
und Befreiungen der Europdischen Union' sowie die auf der Grundlage dieses Protokolls erlassenen
Vorschriften fiir Personalangelegenheiten des Unterstiitzungsbiiros an.

ARTIKEL 10

Betrugsbekdmpfung

Die Bestimmungen des Artikels 44 der Verordnung finden Anwendung und das Europdische Amt
fiir Betrugsbekdmpfung (OLAF) und der Rechnungshof kénnen die ihnen iibertragenen Befugnisse
austiben.
Das OLAF und der Rechnungshof unterrichten Rikisendurskodun rechtzeitig tiber geplante

Kontrollen und Uberpriifungen vor Ort, die auf Wunsch der islindischen Behdrden gemeinsam mit

Rikisendurskodun durchgefiihrt werden konnen.

! ABI. EU C 83 vom 30.3.2010, S. 266.
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ARTIKEL 11

Ausschuss

(1) Ein Ausschuss aus Vertretern der Europédischen Kommission und Islands {iberwacht die
ordnungsgeméile Durchfiihrung dieser Vereinbarung und gewihrleistet diesbeziiglich einen
kontinuierlichen Meinungs- und Informationsaustausch. Aus praktischen Griinden tagt der
Ausschuss gemeinsam mit den entsprechenden Ausschiissen, die mit anderen geméal Artikel 49
Absatz 1 der Verordnung beteiligten assoziierten Landern eingesetzt wurden. Er tritt auf Antrag
Islands oder der Europdischen Kommission zusammen. Der Verwaltungsrat des

Unterstiitzungsbiiros wird {iber die Arbeit des Ausschusses unterrichtet.
(2) Informationen iiber geplante EU-Rechtsvorschriften, die die Verordnung entweder
unmittelbar beriihren oder dndern oder sich voraussichtlich auf den in Artikel 3 dieser Vereinbarung
vorgesehenen finanziellen Beitrag auswirken, werden libermittelt und es wir ein Meinungsaustausch
im Ausschuss dariiber gefiihrt.

ARTIKEL 12

Anhang

Der Anhang dieser Vereinbarung ist Bestandteil dieser Vereinbarung.
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ARTIKEL 13

Inkrafttreten

(1) Die Vertragsparteien genehmigen diese Vereinbarung nach ihren jeweiligen internen

Verfahren. Sie notifizieren einander den Abschluss dieser Verfahren.

(2) Diese Vereinbarung tritt am ersten Tag des ersten Monats nach dem Tag der letzten

Notifizierung geméf Absatz 1 in Kraft.

ARTIKEL 14

Beendigung und Giiltigkeit

(1) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

(2) Jede Vertragspartei kann nach Konsultationen im Ausschuss diese Vereinbarung durch

Notifizierung an die andere Vertragspartei kiindigen. Diese Vereinbarung tritt sechs Monate nach

dem Tag dieser Notifizierung auller Kraft.
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(3) Diese Vereinbarung wird beendet, sofern das Ubereinkommen zwischen der Européischen
Gemeinschaft und der Republik Island und dem Konigreich Norwegen iiber die Kriterien und
Regelungen zur Bestimmung des zustdndigen Staates fiir die Priifung eines in einem Mitgliedstaat

oder in Island oder Norwegen gestellten Asylantrags beendet wird.

(4) Diese Vereinbarung ist in zwei Urschriften in bulgarischer, danischer, deutscher, englischer,
estnischer, finnischer, franzosischer, griechischer, italienischer, kroatischer, lettischer, litauischer,
maltesischer, niederldndischer, polnischer, portugiesischer, ruménischer, schwedischer,
slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer, ungarischer und islédndischer Sprache

abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaflen verbindlich ist.

Geschehen zu ... am...

Fiir die Européische Union Fiir die Republik Island
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ANHANG

FORMEL FUR DIE BERECHNUNG DES BEITRAGS

Der finanzielle Beitrag Islands zu den Einnahmen des Unterstiitzungsbiiros gemil3 Artikel 33

Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung wird wie folgt berechnet:

Die aktuellsten endgiiltigen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) Islands, die am 31. Mirz
jedes Jahres vorliegen, werden durch die Summe der fiir dasselbe Jahr vorliegenden BIP-
Zahlen aller Staaten, die sich am Unterstiitzungsbiiro beteiligen, dividiert. Der so erhaltene
prozentuale Anteil wird auf den Teil der bewilligten Einnahmen des Unterstiitzungsbiiros
gemal Artikel 33 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung in dem betreffenden Jahr angewandt

und so der finanzielle Beitrag Islands ermittelt.

Der finanzielle Beitrag wird in Euro gezahlt.

Island zahlt seinen finanziellen Beitrag spétestens 45 Tage nach Erhalt der Belastungsanzeige.
Bei Zahlungsverzug werden Island ab dem Félligkeitstag Verzugszinsen fiir den ausstehenden
Betrag berechnet. Als Zinssatz wird der von der Européischen Zentralbank fiir ihre
Hauptrefinanzierungsgeschifte zugrunde gelegte und am ersten Tag des Filligkeitsmonats
geltende, im Amtsblatt der Européischen Union, Reihe C, verdffentlichte Zinssatz zuziiglich

3,5 Prozentpunkten angewandt.
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Der finanzielle Beitrag Islands wird im Einklang mit diesem Anhang angepasst, wenn der
finanzielle Beitrag der EU aus dem Gesamthaushaltsplan der Européischen Union, auf den
Artikel 33 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung Bezug nimmt, gemél den Artikeln 26, 27
oder 41 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Européischen Parlaments und des
Rates vom 25. Oktober 2012 iiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der
Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates' erhsht
wird. In einem solchen Fall ist die Differenz binnen 45 Tagen nach Erhalt der

Belastungsanzeige zu zahlen.

Wenn Mittel fiir Zahlungen, die das Unterstiitzungsbiiro gemil3 Artikel 33 Absatz 3
Buchstabe a der Verordnung fiir das Jahr n aus dem EU-Haushalt erhalten hat, nicht bis zum
31. Dezember des Jahres n ausgegeben werden oder der Haushalt des Unterstiitzungsbiiros fiir
das Jahr n geméal den Artikeln 26, 27 oder 41 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012
tiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates gekiirzt wurde, wird der Teil dieser nicht
ausgegebenen oder gekiirzten Mittel flir Zahlungen, der dem Anteil des Beitrags Islands
entspricht, auf den Haushalt des Unterstiitzungsbiiros flir das Jahr n+1 tibertragen. Der Beitrag

Islands zum Haushalt des Unterstiitzungsbiiros fiir das Jahr n+1 reduziert sich entsprechend.

1

ABI. EU L 298 vom 26.10.2012, S. 1.
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	DIE EUROPÄISCHE UNION, nachstehend "EU" genannt,
	DIE REPUBLIK ISLAND, nachstehend "Island" genannt,
	in Erwägung nachstehender Gründe:

